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Betrifft: EWR-RecCtsanpssungsgesetz; 
Begutact:tung 

IhI:=E GZ/vom 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Kons�ntenschutz 

nimmt zu dem mit Schreiben vom 27. Mai 1992, GZ 15.7:3/73-Pr. 

7/92, übermittelten Entwurf eines EWR-Rechtsanpassungmgesetzes wie 

folgt Stellung: 

Grundsätzlich ist zu bemerken, daß die Bezeichnung de$ in Rede 

stehenden Entwurfes als "Bundesgesetz über die Preis't::::"ans-

parenz . • •  " irrefill'"..rend ist. Sie ist lediglich für die in §§ 1 und 

2 des Entwurfes ncrmierten Mitteilungspflichten bezüg�ich der 

Preise für Erdöl- und Mineralölerzeugnisse sowie der Gas- und 

Strompreise der industriellen Letztverbraucher in setu= einge­

schränktem Maße z�treffend. 

In § 3 des Entwur=es geht es hingegen lediglich um V�fahrens­

bestimmungen bei cer Preisfestsetzung. Wenn auch ers��htlich ist, 
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daß der Titel durch eine Übernahme der EG-Terminologise erklärbar 

ist, so muß der Endruck verhindert werden, daß durch mie Bestim­

mungen des Gesetzes z.B. auch Aufschluß über Preise EHr Verbrau­

cher im Sinne des KSchG gewonnen werden kann. 

Die Regelung von verfahrensbestimmungen bei Verfahren zur Festset­

zung von Arzneimittelpreisen nach dem Preisgesetz 199� in einem 

gesonderten Gesetz ist nicht zielführend. Aus legist�cher Sicht 

wird die Umsetzung dieses Regelungsvorhabens in Form �iner Ände­

rung des Preisgesetzes, BGBI. Nr. 145/1992, angeregt, insbesondere 

um eine Zersplitterung der Rechtslage zu verhindern. 

In diesem ZusammerJhang sei auch nachdrücklich auf die Richtlinie 

des Bundeskanzlerc.mtes-Verfassungsdienst über "Legis'=ische Fragen 

der Rechtsreform � Zusammenhang mit der Teilnahme Ö�erreichs am 

Europäischen Wirtschaftsraum " hingewiesen, wonach die Schaffung 

von sogenannten "EWR-Sammelgesetzen" ausdrücklich abr.ulehnen ist. 

Was die Mitteilunqspflichten an internationale Organe anlangt, ist 

grundsätzlich fraqlich, wie weit eine gesonderte gese�zliche Nor­

mierung zur Umsetzung notwendig ist, da sich die Mit:=eilungs­

pflichten wohl sc�n aus dem EWR-Vertrag selbst (Procokoll 1 über 

horizontale Anpassungen) bzw. den abzuschließenden Al»Kommen der 

EFTA-Staaten ergeben. Hält man aus Gründen der RechtruKlarheit eine 

gesonderte gesetzLiche Normierung für zweckmäßig, so Eollte dies 

nicht in einem unebersichtlichen Sammelgesetz, sonde� als Ergän­

zung zu bereits bestehenden Materiengesetzen (Preisge$etz 92 bzw. 

im Bezug auf § 7 des Entwurfes Preisauszeichnungsgese�z 92) erfol­

gen. 

Diese Problematik ist nicht zuletzt auch darin begrün�et, daß 

nicht nur der gesamte vom BMwA vorgelegte Entwurf ei� Sammelgesetz 

darstellt, sondere, daß selbst der als eigenständiges "Bundesge­

setz über die Pre�stransparenz bei Erdöl, Mineralöler.zeugnissen, 

Gas, Strom und Arzneimitteln" titulierte Abschnitt I in sich ein 

Sammelgesetz darstellt, in dem eine inhomogene Regel�g unter­

schiedlicher Materien getroffen wird. 
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25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Prämddium des 

Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

\�M0\JaM)b 

27. Juli 1992 

Für den Bundesminister: 

KLAMPFL 
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